
Gesetzliche Schonzeiten und Mindestmaße in Tirol 
Schonzeiten und Mindestmaße können vom Fischereiberechtigten, Pächter und Bewirtschafter ausgeweitet werden 

Zu beachten: Köder- o. Fangbeschränkungen (Limitierungen) sind dem Revierinhaber, Bewirtschafter u. Pächter vorbehalten. Ganzjährig geschont: Dohlenkrebs, Edelkrebs, Steinkrebs, 
Gemeine Teichmuschel, Große Teichmuschel, Malermuschel, Frauennerfling, Gründlinge, Hasel, Koppen, Moderlieschen, Nerflinge, Rapfen, Schmerlen, Steinbeißer, Streber, Strömer, 
Ukrainische Bachneunaugen. *In Osttirol gelten für bestimmte Fischarten längere Schonzeiten. 
 
Quelle: Tiroler Fischereiverordnung LGBl. Nr. 7/2021 Anlage 9 & 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Wir wünschen eine schöne Zeit am Wasser. Buchen Sie unvergessliche Stunden im 
Naturpark Karwendel oder in Steinberg am Rofan bei einwandfreier 
Fliegenfischerei auf Naturforellen. Kontaktieren Sie uns am besten persönlich. 

 


